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 Veröffentlicht am 14.02.2001

Norm

ZPO §399 Abs1

ZPO §442 Abs3

Rechtssatz

Ein unechtes, kontradiktorisches Versäumungsurteil ist nach Durchführung eines Beweisverfahrens auszufertigen. Die

Erlassung eines unechten Versäumungsurteiles (hier: negatives Versäumungsurteil) in Form eines Urteilsvermerkes ist

nicht zulässig.
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